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18 Leiſtungen der Anſtößer bei Herſtellun

aufbau eines beſtehenden Gebäudes dem Eigenti
ſo ſteht demſelben für die durch dieſe

urſachte Wertsminderung des Grundſtücks

Entſchädigung zu.

Art . 29 . Wird eine Ortsſtraße eingezogen oder

Höhe , Breite oder Richtung geändert , oder wird die
Ausführung einer planmäßig feſtgeſtellten Ortsſtraße auf

gegeben oder nach Höhe , Breite oder Richtung ·˖

von dem Plane vollzogen , ſo iſt die hierdurch

Wertsminderung der vor der Bekanntgebung
Vorhabens an der abgeänderten Strecke der Ortsſtraße errich —
teten oder in Angriff genommenen Gebäude den Eigentümern
von dem Straßenbaupflichtigen zu erſetzen

Außerdem hat der Straßenbaupflichtige , wenn die Höhe
einer Ortsſtraße verändert wird , die dadurch nötig werdenden

—

4◻

Veränderungen an den Zufahrten und Zugängen der ar
ſtoßenden Liegenſchaften , ſoweit dieſe letzteren durch die Ver

änderung nicht einen höheren Wert erhalten haben , auf ſeine
Koſten herzuſtellen .

2 . Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 4 . Auguſt 1390 , die Leiſtungen der Anſtößer

bei Herſtellung von Ortsſtraßen ꝛc. betreffend .
( Geſ . ⸗ und V. ⸗O. ⸗Bl . S. 513 .

Zum Vollzuge des Geſetzes vom 20 . Fel
Anlage der Ortsſtraßen und die Feſtſtellung der Baufluchten
ſowie das Bauen längs der Landſtraßen und Eiſenbahnen
betreffend , in der durch die Geſetze vom 3. März 1880 und
26 . Juni 1890 bewirkten Faſſung wird unter Aufhebung
der diesſeitigen Verordnung vom 22 . Januar 1876 ( Geſetzes⸗
und Verordnungsblatt Nr . M) verordnet , was folgt :

18 1* Wenn in einer Gemeinde nach dem Art . 9 und
1211 ) des Geſetzes ein Beizug der angrenzenden Eigentümer
zu den daſelbſt bezeichneten Koſten ſtattfinden ſoll , ſind zu⸗7

) Jetzt Art . 20 und 23.



Anſtö Herſtellung vonzer be

orderſt
der Art und des Maßes dieſes Beizugs

owie hinſichtlich des Maßſtabes für denſelben auf Antrag
Genteinderats durch Gemeindebeſchluß beſtimmte all

gemeine Grundſätze aufzuſtellen , welche in allen vorkommen —

den e für die Bemeſſung der den Anſtößern auf —

zuerlegenden Verpflichtungen als Richtſchnur zu dienen haben

Von dieſem Gemeindebeſchluß iſt dem Bezirksamt durch

ſendung einer Abſchrift Kenntnis zu geben

§ 2. Behufs des wirklichen Beizugs der Anſtößer zu

Beiträgen für die Anlage Unterhaltung einer Straße

Artikel 9] iſt für de einzelne Ortsſtraße jeweils ein

beſchluß zu faſſen. Dieſer letztere Be

Staatsgenehmigung und iſt ſolche auch nur

holen und zu erteilen .

Hierbei hat das nachbeſchriebene Verfahren einzutreten

Der Gemeinderat ſtellt , nachdem über den Bau —

plan für die Anlage der betreffenden L

entſchieden iſt , einen detaillierten Uberſchlag des Aufwandes

zu deſſen Beſtreitung die Grundbeſitzer beigezogen werden
llen, f e Liſte der beitragspflichtigen Grundbeſitzer auf .

12 „Do ondanlrtsſtraße endgültig

1

zn der Liſte iſt die Größe der die Beitragspflicht be

gründenden Grundſtücke , ſowie das Maß der an die Straße

ſtoßenden Grenze derſelben anzugeben Zugleich bezeichnet
der Gemeinderat ausdrücklich das Verhältnis , in welchem

die Geſamtheit zu dem Aufwande beizutragen hat , ſowie den

Maß
ſtab, nach welchem der angeforderte Beitrag auf die

zelnen Grundbeſitzer verteilt werden ſoll .

Benn und inſoweit hierbei von den nach § 1 dieſer

V nung aufgeſtellten allgemeinen Grundſätzen wegen der0

beſonderen Verhältniſſe des Falles abgewichen wird , ſind die

letzteren näher darzulegen

Iſt eines der als beitragspflichtig bezeichneten Grund

ückebereits ganz oder teilweiſe bebaut , ſo iſt dies in der

Liſte erſichtlich zu machen und die nach [ Art . 9 Abſ . 2] er⸗

forderliche Begründung durch Angabe der den Fall betreffen⸗
den beſonderen örtlichen Umſtände beizufügen .

ſti
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nonnteannte S i nuck 11)1 chende
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15 vendung zu finden behufs d Hauseigentümer

zu den Koſten der neuen Her nterirdiſcher Abzugs —
*

kanale ( Artikel
12

deß Geſetzes J.)

Handelt es ſich hiebei um 1( il 9 3, über

hrere Straßen oder die ganze itrecket ides

Entwäſſert ungsunternehmen , ſo kan zugsverfahren

unter Zugrundlegung des Geſan taufwandes gleichzeitig für

d7
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meinderats als im Geme ſchluß beſonders zu bezeichnende

Straßen zur Durchf ˖ icht u n
eſchluß 8

ſchl ie Verpflichtung zur

8 ſt d Unterhaltr ffentlicher
Hehn

ge oder der
U Ian J 17 18 u 0 N

on Regenwa ind Unrat dienenden Rinnen

Art. 13 ] ) ? ) werden auf Antrag des G erlaſſen
Akte

0 3
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